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Stadt Stolberg (Rhld.)   
DER BÜRGERMEISTER

Niederschrift

über die Sitzung des Hauptausschusses
Sitzungskennziffer: XVI / 12
Tag der Sitzung: Dienstag, 13.07.2010

HASitzung Rathaus, Ratssaal
Dauer der Sitzung: 16:30 Uhr bis 17:42 Uhr
Unterbrechungen: keine
Anwesende: sh. beiliegende Anwesenheitsliste Anlage 1)

Vorsitz: Bürgermeister Ferdi Gatzweiler
Schriftführerin: Edith Janus-Braun

Tagesordnung:    
  
a) Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bürgermeister Gatzweiler stellt fest, dass der Hauptausschuss beschlussfähig ist.

b) Feststellung der form- und fristgerechten Ladung sowie Unterrichtung der
Öffentlichkeit gemäß § 27 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Rat und die
Ausschüsse der Stadt Stolberg (Rhld.)

Bürgermeister Gatzweiler stellt weiter fest, dass die Einladung zu dieser Sitzung form-
und fristgerecht erfolgte und die Öffentlichkeit in geeigneter Weise gem. § 27 Abs. 2
der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Stolberg (Rhld.) über
Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung unterrichtet wurde. 

c) Beschlussfassung über die Tagesordnung:

Herr Bürgermeister Gatzweiler bittet, die Tagesordnung um folgende Punkte zu
erweitern:

A) Öffentliche Sitzung:

17. 1. Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW “Energieversorgung”

18. Soziale Stadt Stolberg-Velau / Auf der Mühle;
hier: Mittelbereitstellung Kultur- und Generationenhaus (KUGEL)

19. Reparatur von Frostschäden an Bordsteinen;
hier: Mittelfreigabe

20. Fremdwasserkonzept;
hier: Bereitstellung von HH-Mitteln
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21. Drohende Überschuldung;
hier: Anwendung des § 82 GO NRW im Rahmen der lfd. Geschäftsprozesse

der Verwaltung 

22. Durchführung teil- und unrentierlicher Investitionsmaßnahmen 2010

23. Haushaltscontrolling zum 30.06.2010

Darüber hinaus informiert er den Hauptausschuss, dass die Mittelbereitstellung zu TOP
B) 2. “Vorstellung der Konzepte für die externe Erstellung eines Schulent-
wicklungsplanes” im öffentlichen Teil des Hauptausschusses zu beschließen sei.
Daher müsse die Tagesordnung um den zusätzlichen TOP A)

24. Vorstellung der Konzepte für die externe Erstellung eines
Schulentwicklungsplanes;
hier: Mittelbereitstellung

erweitert werden.

Der bisherige TOP A) 17. werde nunmehr

A) 25. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates;
Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung:

12. Verkauf eines Grundstücks im Margeritenweg (B-Plan 147)

Der bisherige TOP B)12. werde nunmehr

B) 13. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates;
Mitteilungen

In der sich anschließenden Diskussion erklärt der CDU-Fraktionsvorsitzende
Grüttemeier, dass seine Fraktion die Erweiterung der Tagesordnung um die Punkte A)
22. und 23. mit Hinweis auf die fehlende Beratungsmöglichkeit ablehne. 

Auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wolf erklärt der Kämmerer , dass die
Schiebung des TOPs A) 23. “Haushaltscontrolling” auf die Augustsitzung vertretbar sei.
Mit Bezug auf die tropischen Temperaturen und den Totalausfall der Klimaanlage im
Serverraum stehe bei Nichterneuerung der Klimaanlage der Ausfall der gesamten
städtischen EDV-Anlage an. Eine Schiebung von TOP A) 22. “Durchführung teil- und
unrentierlicher Investitionsmaßnahmen 2010" sei daher nicht vertretbar.
Hierauf erklärt sich Herr Wolf für die SPD-Fraktion zur Absetzung von TOP A) 23. von
der Tagesordnung einverstanden.

Beschluss:
Der Hauptausschuss lehnt die Erweiterung der Tagesordnung um TOP A) 23.
“Haushaltscontrolling” ab.
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Weitere Änderungswünsche wurden nicht vorgetragen, so dass die Tagesordnung
ohne den Beratungspunkt Haushaltscontrolling bei 2 Gegenstimmen und 2
Stimmenthaltungen einmütig wie folgt abgewickelt wurde:

A) Öffentliche Sitzung:

1. Beratung über die Weiterbehandlung von Anträgen:
a) Antrag der CDU-Fraktion vom 27.05.2010;

hier: Prüfung Nutzbarkeit Dachboden TH Zweifall als Schießstand für die St.
Sebastianus Schützen Zweifall

b) Antrag der CDU-Fraktion vom 31.05.2010;
hier: Erweiterung bestehendes T-30-Streckenverbot Vennstraße

c) Antrag der CDU-Fraktion vom 17.06.2010;
hier: Einrichtung eines “Betriebes gewerblicher Art” zur Umsetzung von

Bauvorhaben oder zur Unterhaltung öffentlicher Gebäude

2. Umbesetzung in verschiedenen Ausschüssen

a) Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 28.05.2010;
hier: Umbesetzung im Behinderten- und Seniorenbeirat

b) Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 31.05.2010;
hier: Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss

3. Satzung der Stadt Stolberg (Rhld.) zur Abänderung der Fristen bei der
Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gem. § 61 a LWG NRW; 
hier: Ergänzung und Beantwortung der im HA am 15.06.2010 gestellten Fragen

4. Überörtliche Prüfung der Stadt Stolberg (Rhld.) durch das Gemeindeprüfungsamt
NRW in der Zeit von Oktober 2009 bis Januar 2010;
hier: Personelle Auswirkungen für das Jugendamt

5. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege;
hier: Erlass einer Änderungssatzung der Kinderfördersatzung (Kfs)

6. Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesstätten;
hier: Sozialraum Breinig / Breiniger Berg
sh. Vorlage zu TOP A) 5., JHA 17.06.2010

7. Bebauungsplan Nr. 14 - 2. Änderung - “Liester Teil III”, Seniorenzentrum
Amselweg;
hier: Entscheidung über die Anregungen im Rahmen der erneuten öffentlichen

Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB und Satzungsbeschluss

8. 11. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt
Region Aachen, Allgemeiner Siedlungsbereich mit der Zweckbindung “Aachener
Kreuz” (Stadt Würselen);
hier: Beteiligung der öffentlichen Stellen nach § 4 ROG

9. Bebauungsplan Nr. 160 "Fachmarktzentrum Zweifaller Straße"
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hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

10. Erlass einer Veränderungssperre gem. §§ 14 ff. BauGB für den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 160 "Fachmarktzentrum Zweifaller Straße"
sh. Vorlage zu TOP A) 14., ASVU 01.07.2010

11. Erlass einer Sondersatzung (Abweichungssatzung zur Festsetzung eines
niedrigeren Anliegeranteils) für den Ausbau der Lindenstraße

12. Pflege der städtischen Beete;
hier: Absinken des Pflegezustandes 

13. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2006 und Entlastung des
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2006

14. Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
hier:  Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009

15. Neuorganisation der Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und
Obdachlosen sowie Neufassung der Satzung; 
hier: Entwidmung mehrerer Gebäude

16. Mittelbereitstellung für die energetische Sanierung der Offenen Ganztagsschule
Breinig

17. 1. Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW “Energieversorgung”

18. Soziale Stadt Stolberg-Velau / Auf der Mühle;
hier: Mittelbereitstellung Kultur- und Generationenhaus (KUGEL)

19. Reparatur von Frostschäden an Bordsteinen;
hier: Mittelfreigabe

20. Fremdwasserkonzept;
hier: Bereitstellung von HH-Mitteln

21. Drohende Überschuldung;
hier: Anwendung des § 82 GO NRW im Rahmen der lfd. Geschäftsprozesse der

Verwaltung 

22. Durchführung teil- und unrentierlicher Investitionsmaßnahmen 2010

23. Vors te l lung der  Konzepte  fü r  d ie  externe Ers te l lung e ines
Schulentwicklungsplanes;
hier: Mittelbereitstellung

24. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates;
Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung
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1. Bekanntgabe Stundungen

2. Vorstellung der Konzepte für die externe Erstellung eines Schulent-
wicklungsplanes

3. Verkauf eines Baugrundstückes im Gebiet B-Plan 147 “Duffenter Straße”

4. Verkauf von Baugrundstücken im Gebiet B-Plan 147 “Duffenter Straße”

5. Verkauf von städtischem Grundbesitz;
hier: Grundstück Gemarkung Stolberg, Flur 15, Flurstück 812, Grabenstraße

6. Verkauf eines Grundstücks im Margeritenweg (B 147)

7. Überörtliche Prüfung der Stadt Stolberg (Rhld.) von Oktober 2009 bis Januar 2010
durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW;
hier: Unterrichtung über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsergebnisses

  
8. Abschluss Planungsvereinbarung zum Bebauungsplan Nr. 159 “Ardennenstraße

/ Lerchenweg”

9. Einspruch der CDU-Fraktion gegen die Beschlussfassung im Hauptausschuss am
15.06.2010 zu TOP B) 4. “Beförderung eines Beamten”

10. Verkauf eines Grundstückes in der Duffenter Straße (ehemaliger Bauernhof)

11. Vermietung des Objektes Prämienstr. 84

12. Verkauf eines Grundstücks im Margeritenweg (B-Plan 147)

13. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates;
Mitteilungen

A) Öffentliche Sitzung:

1. Beratung über die Weiterbehandlung von Anträgen:

a) Antrag der CDU-Fraktion vom 27.05.2010;
hier: Prüfung Nutzbarkeit Dachboden TH Zweifall als Schießstand für die St.

Sebastianus Schützen Zweifall

Beschluss:
Der Hauptausschuss verweist den Antrag der CDU-Fraktion vom 27.05.2010
einstimmig zur weiteren Bearbeitung an die Verwaltung.

b) Antrag der CDU-Fraktion vom 31.05.2010;
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hier: Erweiterung bestehendes T-30-Streckenverbot Vennstraße

Beschluss:
Der Hauptausschuss verweist den Antrag der CDU-Fraktion vom 31.05.2010 bei
einer Gegenstimme (FDP) zur weiteren Bearbeitung an die Verwaltung.

c) Antrag der CDU-Fraktion vom 17.06.2010;
hier: Einrichtung eines “Betriebes gewerblicher Art” zur Umsetzung von

Bauvorhaben oder zur Unterhaltung öffentlicher Gebäude

Beschluss:
Der Hauptausschuss verweist den Antrag der CDU-Fraktion vom 17.06.2010 bei
einer Gegenstimme (LINKE) zur weiteren Bearbeitung an die Verwaltung.

2. Umbesetzung in verschiedenen Ausschüssen:

a) Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 28.05.2010;
hier: Umbesetzung im Behinderten- und Seniorenbeirat

Beschluss:
a) Behindertenbeirat:
Auf Antrag der Fraktion Die LINKE empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat
einstimmig, anstelle von Ratsherrn Mathias Prußeit, Sebastianusstr. 34, 52222
Stolberg nunmehr Herrn Helmut Gottfried, Katzhecke 7, 52222 Stolberg als
ordentliches  Mitglied in den Behindertenbeirat zu bestellen.

b) Seniorenbeirat:
Auf Antrag der Fraktion Die LINKE empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat
einstimmig, anstelle von Ratsfrau Anita Jilk, Am Schacht 9, 52223 Stolberg
nunmehr Herrn Karl-Heinz Hugo, Birkengangstr. 1, 52222 Stolberg, als ordent-
liches  Mitglied in den Seniorenbeirat zu bestellen.

b) Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 31.05.2010;
hier: Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss

Beschluss:
Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen empfiehlt der Hauptausschuss
dem Rat einstimmig, anstelle von Frau Katharina Hirtz, Sillebend 26, 52224
Stolberg nunmehr Frau Dina Graetz, Karl-Arnold-Str. 16, 52222 Stolberg als
stel lvertretendes Mitgl ied von Frau Anne Schwan-Hardt in den
Jugendhilfeausschuss zu bestellen.

3. Satzung der Stadt Stolberg (Rhld.) zur Abänderung der Fristen bei der
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Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gem. § 61 a LWG NRW; 

Einleitend informiert Herr Braun, FB 2, den Hauptausschuss über Änderungen in  § 2
der Satzung. Die Satzung ist der Niederschrift als Anlage 2a) beigefügt.

Für die CDU-Fraktion möchte deren Vorsitzender Grüttemeier in § 3 eine generelle
Fristsetzung für alle aufgeführten Bereiche bis 31.12.2015 verankert wissen.
Dies wird vom Leiter Fachbereich 2, Herrn Braun, mit Hinweis auf die zeitliche Abfolge
der geplanten Informationsveranstaltungen und Beratungen zu den Sanierungen
abgelehnt. Anhand der festgestellten Mängel würden den Bürgern im Einzelfall die
Sanierungsmöglichkeiten erläutert. Bei maximaler Fristsetzung prognostiziert er, dass
die Hauseigentümer die Dichtheitsprüfung längstmöglich hinauszögern werden. Die
Beratungsgespräche fielen dann alle zeitgleich an und könnten mit dem vorhandenen
Personal nicht geschultert werden.

Im Anschluss daran wurde die Frage des Drainagewassers (=> Fremdwasser) sehr
intensiv erörtert. Um bei dieser komplexen Thematik zu einer einvernehmlichen Lösung
zu gelangen, regte BM Gatzweiler an, heute zunächst über die vorgeschlagene
Satzung Beschluss zu fassen. Weiter regte er die Bildung einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe aus Rat und Verwaltung an, die  nach den Sommerferien unter der
Leitung von Herrn Braun, FB 2, die Arbeit aufnehmen solle. Sollten sich in dieser
Gruppe neue Erkenntnisse ergeben, sichert er eine weitere Verwaltungsvorlage unter
Einarbeitung dieser Erkenntnisse zu. Dieser Vorschlag fand im Gremium Zustimmung.

In Bezug auf den in der Satzung geforderten Lageplan, gab RM Emonds, UWG,
beiliegenden Antrag [Anlage 2b)] zu Protokoll. Hierauf erläuterte FB 2, dass die
Forderungen aus dem Antrag sinngemäß in der Satzung enthalten seien.

Nachträgliche Anmerkung der Verwaltung:
“Zur ordnungsgemäßen Prüfung gehört die Darstellung des Prüfgegen-
standes. Hierzu reicht der Lageplan in einfachster, skizzenhafter Form. Im
Runderlass des Landes für die Zertifizierung der Prüfer ist die Erstellung des
Lageplanes als Teil der Prüfung enthalten.”

Bürgermeister Gatzweiler wertet den Beschlussvorschlag der Verwaltung, ergänzt um
die Anregung, die komplexe Thematik nach den Sommerferien in einer Arbeitsgruppe
aus Rat und Verwaltung zu erörtern, als den weitestgehenden Beschlussvorschlag und
lässt sodann darüber abstimmen:

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat mit 9 Ja-Stimmen (BM, SPD, FDP,
B’90/Grüne) und 7 Nein-Stimmen (CDU, SPD), die als Anlage 2a) beigefügte
Satzung zur Einteilung des Stadtgebietes in abgegrenzte Teile (in
Wasserschutzgebieten) für die Fristen zur Dichtheitsprüfung nach § 61a LWG zu
beschließen.
Nachträgliche Mitteilung der Verwaltung:
In der als Anlage 2a) beigefügten Satzung sind die erforderlichen Korrekturen in
die Präambel eingearbeitet.

4. Überörtliche Prüfung der Stadt Stolberg (Rhld.) durch das Gemeindeprüfungsamt
NRW in der Zeit von Oktober 2009 bis Januar 2010;
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hier: Personelle Auswirkungen für das Jugendamt

Für die CDU-Fraktion spricht sich deren Vorsitzender Grüttemeier bei Einrichtung der
fünf Planstellen (Nr. 3 des Beschlussvorschlages) für die Ausschreibung befristeter
Stellen - vorerst auf 2 Jahre - aus. Nach zwei Jahren solle die Verwaltung dann einen
umfassenden Erfahrungsbericht vorlegen. 

BM Gatzweiler weist bei vorzunehmenden Stellenbesetzungen mit Nachdruck auf die
allgemeine Personalknappheit im Bereich Sozialpädagogik hin. Alle Städte hätten hier
gewaltigen Nachholbedarf, was man all samstäglich in den Stellenanzeigen der
Tagespresse verfolgen könne. Er sehe kaum Erfolgsaussichten, dass sich
Interessenten auf eine befristete Stellenausschreibung bewerben. Wenn die Stellen
dennoch besetzt werden könnten, seien die befristet eingestellten Bewerber
erfahrungsgemäß aufgrund der enormen Nachfrage immer wieder schnell weg in
unbefristete Arbeitsverhältnisse. Abschließend weist er darauf hin, dass in den
nächsten zwei Jahren zwei städtische  Mitarbeiter aus dem ASD in den Ruhestand
gehen werden. Da ihm die Einrichtung dieser Stellen “am Herzen” liege, schlage er
dem Hauptausschuss - auch vor dem Hintergrund der äußerst angespannten
Finanzlage - folgenden Kompromiss vor:

Die fünf Stellen werden befristet ausgeschrieben. In den Stellenausschreibungen wird
bereits auf die Umwandlung in ein mögliches unbefristetes Arbeitsverhältnis
hingewiesen. Den Fraktionen sichert er zu, dass die Verwaltung - sofern keine
geeigneten Bewerbungen eingegangenen sind - mit ihnen das Ergebnis
kommunizieren werde. 

Für die LINKEN lehnt deren Fraktionsvorsitzender Prußeit die Einrichtung befristeter
Stellen kategorisch ab. Er begründet seine ablehnende Haltung mit der Forderung,
dass gerade die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen und den potentiellen
Bewerbern durch einen unbefristeten Arbeitsplatz eine planbare Lebensperspektive
eröffnen müsse.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Wolf bekundet, dass er kein Freund befristeter
Arbeitsverhältnisse sei. In diesem Fall folge seine Fraktion jedoch dem Ratschlag der
Gemeindeprüfungsanstalt, die erst einmal befristete Stellen in Vorschlag gebracht
habe. Zunächst müsse abgewartet werden, ob sich die Berichtszahlen langfristig
erfüllen.

Sodann steigt Bürgermeister Gatzweiler in die Abstimmung über den
Beschlussvorschlag der Verwaltung, in Ziffer 3) wie folgt erweitert, 
Im Hinblick auf die Stellenausschreibungen wird wie folgt verfahren:

• Befristete Stellenausschreibungen
• Option einer möglichen Umwandlung in unbefristete Arbeitsverhältnisse
• Sofern aufgrund der Befristung kein geeignetes Fachpersonal gefunden wird,

Vorlage des Bewerberspiegels an die Fraktionen und Beratung
ein:

Beschluss:
Bei einer Gegenstimme (LINKE) empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat wie folgt
Beschluss zu fassen:
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1) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, den Prüfbericht der
Gemeindeprüfungsanstalt "Jugend" zur Kenntnis zu nehmen.

2) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, auf der Grundlage der
Verwaltungsdarstellung den Stufenplan zur Umsetzung der GPA-
Empfehlungen. Die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen
werden zur Verfügung gestellt.

3) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, im Rahmen der ersten
Umsetzungsstufe-Personalentwicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst
nachfolgende Planstellen in 2010 zur Verfügung zu stellen:

-Personalentwicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst -
Allgemeiner Sozialer Dienst 3 Planstellen
Fallrevision / Reintegration 1 Planstelle
Pflegekinderdienst 1 Planstelle
Im Hinblick auf die Stellenausschreibungen wird wie folgt verfahren:
• Befristete Stellenausschreibungen
• Option einer mögl ichen Umwandlung in unbefr istete

Arbeitsverhältnisse
• Sofern aufgrund der Befristung kein geeignetes Fachpersonal

gefunden wird, Vorlage des Bewerberspiegels an die Fraktionen und
Beratung.

 
4) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, auf der Grundlage der Sachdar-

stellung der Verwaltung, nachfolgendes Finanzbudget 2011 zur Verfügung zu
stellen:

Präventionsbudget 2011 - 2013 je   50.000,– 
Fallrevision / Finanzbudget 115.000,– 
Erprobung Erziehungsberatungsprojekt   10.000,– 

5) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, die weiteren Maßnahmen gem.
Stufenplan unter Einbeziehung der Ergebnisprüfung durch das Jugendamt
in den Folgejahren umzusetzen.

5. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege;
hier: Erlass einer Änderungssatzung der Kinderfördersatzung (Kfs)

Beschluss:
Auf einstimmige Empfehlung des Jugendhilfeausschusses empfiehlt der
Hauptausschuss dem Rat ebenfalls einstimmig: 

1. die beigefügte Änderungssatzung vom (Datum der Unterzeichnung) zur
Satzung der Stadt Stolberg (Rhld) über die Inanspruchnahme von Angeboten
in der Kindertagespflege und die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen
der Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege vom 28.05.2008 -Kinderfördersatzung (Kfs)- zu
beschließen und
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2. die erforderlichen überplanmäßigen Mittel von zurzeit geschätzten 10.000,00
 bereitzustellen. 

Nachrichtlich:
Die Änderungssatzung ist der Niederschrift als Anlage 3) beigefügt.

6. Ausbau der Betreuung für Kinder unter 3 Jahren in Kindertagesstätten;
hier: Sozialraum Breinig / Breiniger Berg

Auf Nachfrage von RM Conrads, FDP, erklärt BM Gatzweiler, dass der Ausbau der
Betreuung für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagesstätte Breinig / Breinigerberg
nur zum Tragen komme, wenn die Finanzierung über einen noch zu beantragenden
Landeszuschuss gesichert sei. 

Beschluss:
Der Jugendhilfeausschuss hat den Sachverhalt zur Sicherstellung des
Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze in Kindertagesstätten im Sozialraum
Breinig / Breinigerberg einstimmig zur Kenntnis genommen und an
Hauptausschuss und Rat einstimmig die Empfehlung ausgesprochen, worauf
der Hauptausschuss dem Rat ebenfalls einstimmig empfiehlt ,
1) die vorgestellten Maßnahmen zum Ausbau der U-3 Plätze im Sozialraum

Breinig / Breinigerberg gemäß des Zeitplans umzusetzen
2) die erforderlichen Mittel zum Neubau einer eingruppigen Kindertagesstätte

in einem Teilbereich der städtischen Jugendeinrichtungen Breinigerberg in
2011 und zum Ausbau der städtischen Einrichtungen Corneliastraße in 2011
und Bertholdstraße in 2012 zur Verfügung zu stellen

3) den Trägeranteil in Höhe von 12 % der Gesamtpauschalen (derzeit 14.422,–
) zum Betrieb der neuen 4. Gruppe in der Kath. Kindertagesstätte St.

Barbara (Gruppenform I b / 20 Kinder davon 6 zweijährige) ab dem
Kindergartenjahr 2011 / 2012 zu übernehmen

4) anteilige Kosten einmalig in einer Höhe von bis zu 30.000,–  für die
Investitionen zum Ausbau von U 3 Plätzen des Kirchengemeindeverbandes
Süd zur Finanzierung der Baumaßnahmen und Einrichtungsmaßnahmen in
der Katholischen Kita St. Barbara zu übernehmen.

 

7. Bebauungsplan Nr. 14 - 2. Änderung - “Liester Teil III”, Seniorenzentrum
Amselweg;
hier: Entscheidung über die Anregungen im Rahmen der erneuten öffentlichen

Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB und Satzungsbeschluss

BM Gatzweiler informiert die Ausschussmitglieder über die einstimmige Empfehlung
der Abwägungsprozesse und steigt sodann in die Einzelbeschlussfassung ein:

Beschluss:
Auf einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat ebenfalls jeweils
einstimmig wie folgt zu beschließen:

A.1 Der Sachverhalt bezüglich Anpassung der Planung an die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung wird zur Kenntnis genommen. Die
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Verwaltung wird beauftragt ,den Flächennutzungsplan gem. § 13a (2) Nr.
2 BauGB im Wege der Berichtigung an den Bebauungsplan Nr. 14 - 2.
Änderung- „Liester Teil III“, Seniorenzentrum Amselweg, anzupassen.

A.2 Die Bedenken der StädteRegion Aachen, Wasserwirtschaft, werden
zurückgewiesen. 

A.3 Die Anregung der enwor bezügl. Eintragung ins Grundbuch und der
Sachverhalt bezüglich öffentlicher Widmung der Flurstücke 919, 934
werden zur Kenntnis genommen.

B. Sofern den Einzelbeschlussvorschlägen gefolgt wird, empfehlen der
Ausschuss für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt und der
Hauptausschuss dem Rat einstimmig, den Bebauungsplan Nr. 14 - 2.
Änderung - „Liester Teil III“, Seniorenzentrum Amselweg als Satzung zu
beschließen und die Bekanntmachung anzuordnen.

8. 11. Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt
Region Aachen, Allgemeiner Siedlungsbereich mit der Zweckbindung “Aachener
Kreuz” (Stadt Würselen);
hier: Beteiligung der öffentlichen Stellen nach § 4 ROG

Bürgermeister Gatzweiler informiert die Mitglieder des Hauptausschusses über die
einstimmige Empfehlung des Fachausschusses und steigt sodann in die Abstimmung
ein:

Beschluss:
Auf einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat ebenfalls einstimmig, die
folgenden Ausführungen zur Kenntnis zu nehmen und die Verwaltung zu
beauftragen, die unter der Rubrik “Fazit” genannten Punkte der Bezirksregierung
Köln als Stellungnahme im Rahmen der Mitwirkung gem. § 4 ROG zukommen zu
lassen.

Die Stadt Stolberg behält sich ausdrücklich vor, im Rahmen der weiteren
Planungen sowie im Zusammenhang mit der Erarbeitung der vorbereitenden und
verbindlichen Bauleitplanung für den Standort “Aachener Kreuz” der Stadt
Würselen erneut eine fachliche Stellungnahme abzugeben und ggf. Anregungen
vorzutragen.  

9. Bebauungsplan Nr. 160 "Fachmarktzentrum Zweifaller Straße"
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

RM Conrads, FDP, erklärt sich zu diesem TOP befangen. An der Beratung und
Beschlussfassung nimmt er nicht teil.

Herr Pickhardt erläutert, dass das Plangebiet des aufzustellenden Bebauungsplanes
Nr. 160 ("Fachmarktzentrum Zweifaller Straße") innerhalb zweier Sanierungsgebiete
liege. 
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In Sanierungsgebieten sind die Vorschriften der §§ 14 und 15 BauGB (Verän-
derungssperre bzw. Zurückstellung von Baugesuchen) nicht anzuwenden, da es für
Sanierungsgebiete eigene (entsprechende) Vorschriften zu genehmigungspflichtigen
Vorhaben gebe (§ 144 BauGB), nach denen Baugesuche abgelehnt werden können.

Die Verwaltung hatte dem ASVU (vorbeugend) eine Veränderungssperre sowie die
Zurückstellung eines bestimmten Bauantrages als Beschlussempfehlung für HA und
Rat vorgelegt, da das betreffende Sanierungsgebiet 1980 nach den Vorschriften des
Städtebauförderungsgesetzes (StBauFG) festgelegt wurde und hier Unsicherheit
herrschte, ob dies denn auch für diesen Fall gelten würde. 
Zur Klärung der Frage wurde eine Anwaltskanzlei beauftragt, die eindeutig bejaht, dass
dies auch für Sanierungsgebiete nach StBauFG gilt und somit die Veränderungs-
sperre nicht erlassen werden dürfe. Insofern werde der Tagesordnungspunkt
"Veränderungssperre zum Bebauungsplan 160 Fachmarktzentrum Zweifaller Straße"
zurückgezogen und die "Zurückstellung der Bauvoranfrage mit dem Az.: 00363-2010-
01" nicht beschlossen. Die Ablehnung der Bauvoranfrage geschehe auf Grundlage des
Sanierungsrechts. 

Hierauf lässt BM Gatzweiler über den modifizierten Beschlussvorschlag [Wegfall Ziffer
3)] der Verwaltung abstimmen:
 
Beschluss:
Auf einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat aufgrund der Ausführungen
des Fachbereichsleiters einstimmig wie folgt Beschluss zu fassen:

1) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 160 “Fachmarktzentrum Zweifaller
Straße” für den im Übersichtsplan dargestellten Geltungsbereich und

2) die Verwaltung mit der weiteren Bearbeitung des Verfahrens zu beauftragen.

10. Erlass einer Veränderungssperre gem. §§ 14 ff. BauGB für den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 160 "Fachmarktzentrum Zweifaller Straße"

RM Conrads, FDP, erklärt sich zu diesem TOP befangen. An der Beratung und
Beschlussfassung nimmt er nicht teil.

Die Vorlage wird von der Verwaltung aufgrund der Ausführungen zu  TOP A) 9.
“Bebauungsplan Nr. 160 "Fachmarktzentrum Zweifal ler Straße" hier:
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB” zurückgezogen.

Ab TOP A) 11.  nimmt RM Conrads, FDP, wieder am Sitzungsverlauf teil.

11. Erlass einer Sondersatzung (Abweichungssatzung zur Festsetzung eines
niedrigeren Anliegeranteils) für den Ausbau der Lindenstraße

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, für den Ausbau der
Lindenstraße keine Sondersatzung (Abweichungssatzung zur Festsetzung eines
niedrigeren Anliegeranteils) zu erlassen.
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12. Pflege der städtischen Beete;
hier: Absinken des Pflegezustandes 

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Grüttemeier bittet die Verwaltung, die Bemühungen um
Pflanzpatenschaften zu intensivieren.

Hierauf antwortet BM Gatzweiler, dass bereits über 80 Pflanzpaten gefunden und
darüber hinaus weiterhin Anstrengungen, Patenschaften zu akquirieren, unternommen
würden.

Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt einmütig zur Kenntnis, dass der bisher gute
Pflegezustand der städtischen Beete - bedingt durch das Fehlen der für die
Fremdvergabe notwendigen Finanzmittel - spürbar sinken wird. Sollten zur
Gewährleistung der Verkehrssicherheit externe Vergaben unumgänglich werden,
wird die Thematik erneut in Vorlage gebracht.

13. Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2006 und Entlastung des
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2006

Gem. § 40 II GO NRW ist der Bürgermeister bei diesem Tagesordnungspunkt nicht
stimmberechtigt.

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt auf der Grundlage des Beratungsergebnisses des
Rechnungsprüfungsausschusses vom 17.06.2010 dem Rat einstimmig, wie folgt
zu beschließen:
1) Der Rat beschließt gem. § 94 Abs. 1 Satz 1 GO NRW (a.F.) über die vom

Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresrechnung 2006.
2) Die Ratsmitglieder beschließen gem. § 94 Abs. 1 Satz 2 GO NRW (a.F.), dem

Bürgermeister Entlastung für das Haushaltsjahr 2006 zu erteilen.

14. Seniorenwohn- und Sozialzentrum Betriebsführungs-Gesellschaft mbH
hier:  Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt BM Gatzweiler den Geschäftsführer der
Einrichtung, Herrn van Donzel. 

Für die CDU-Fraktion erkundigt sich deren Vorsitzender Grüttemeier, ob es bei einer
erhöhten Zuführung von Rückstellung für Personal und der Kostensteigerung für
krankheitsbedingte Personalausfälle von rd. 55.000,00  nicht wirtschaftlicher sei,
zusätzliches Personal einzustellen.
Bürgermeister Gatzweiler sichert die Beantwortung zur Niederschrift zu.

Nachträgliche Beantwortung:
“Die Erhöhung der Rückstellung um 30.000  wird durch eine Mitarbeiterin
verursacht, die in Altersteilzeit geht. Diese Rückstellung wird über die nächsten
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Jahre aufgelöst. Übrig bleiben dann 25.000 . Hierfür Personal einzustellen,
verringert die Flexibilität, die wir brauchen. Für 25.000  könnten wir eine 0,6
Stelle als examinierte Altenpflegerin einstellen. Nach Tarifrecht müssten wir
die im Dienstplan einplanen und könnten nicht bei Bedarf abrufen, somit
entstünden bei Ausfall trotzdem wieder Kosten für Fremdleistungen.”

Weiter wurde in der Sitzung gefragt, wieso die Nachberechnung der Müllgebühren erst
in 2010 erfolgt sei. Auch hierzu sichert BM Gatzweiler die Beantwortung zur
Niederschrift zu.

Nachträgliche Beantwortung durch das Steueramt:
“Nach Rücksprache mit A 32, als Fachamt für die Abfallentsorgung, hat die
beauftragte Entsorgungsfachfirma die sog. Zusatzleerungen der 1,1 cbm
Abfallcontainer erst verspätet mit A 32 abgerechnet.
Nachdem A 32 eine Liste der in 2007 und 2008 tatsächlich durchgeführten
Zusatzentleerungen dem Steueramt überreicht hat, hat das Steueramt
umgehend ein Anhörungsverfahren beim Steuerpflichtigen durchgeführt und
danach die Festsetzung der Abfallgebühren vorgenommen. Die
Gebührenfestsetzung ist nach KAG/AO 4 Jahre rückwirkend möglich. Die
Umlage auf Mieter ist reines Privatrecht und steht der Gebührenfestsetzung
nicht im Wege. Da die Leistung tatsächlich durchgeführt wurde, darf von einer
Gebührenerhebung nicht abgesehen werden. Seitdem fordert A 32 die
Abrechnungen alle 3 Monate an und leitet diese an die Steuerabteilung
zeitgerecht weiter.”

Frau 1. stv. BM Nießen hebt die gute Arbeit von Herrn van Donzel hervor und bedankt
sich hierfür ausdrücklich im Namen der SPD-Fraktion. Diesem Dank schließt sich BM
Gatzweiler uneingeschränkt an.

Beschluss:
1) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, den Jahresabschluss

2009 sowie den Lagebericht für die Seniorenwohn- und Sozialzentrum
Betriebsführungs-Gesellschaft  mbH zu genehmigen und dem
Geschäftsführer der Gesellschaft, Herrn Harold van Donzel, für die Zeit vom
01.01.2009 bis 31.12.2009 Entlastung zu erteilen.

2) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat weiter einstimmig zu beschließen:
a) den im Jahr 2007 zu viel gezahlten Betriebskostenzuschuss der Stadt

Stolberg an die Betriebsführungs-Gesellschaft mbH in Höhe von
45.014,21  zurückzufordern.

b) zum Ausgleich des Defizits für das Jahr 2009 einen Betriebskosten-
zuschuss in Höhe von 38.300,--  an die Betriebsführungs-Gesellschaft
zu zahlen.

3) Hauptausschuss empfiehlt dem Rat, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2010
einmütig zur Kenntnis zu nehmen.

15. Neuorganisation der Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und
Obdachlosen sowie Neufassung der Satzung; 
hier: Entwidmung mehrerer Gebäude

Beschluss:
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Auf einstimmige Empfehlung des Ausschusses für soziale Angelegenheiten,
Kultur und Sport empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat ebenfalls einstimmig
die Entwidmung des Gebäudes Prämienstraße 84 als nicht selbständige Anstalt
des öffentlichen Rechts. 

16. Mittelbereitstellung für die energetische Sanierung der Offenen Ganztagsschule
Breinig

I. Beig. und Stadtkämmerer Dr. Zimdars liest den Hauptausschussmitgliedern einen
geänderten Beschlussvorschlag vor und bittet den Bürgermeister, diesen zur
Abstellung zu stellen. Sodann steigt BM Gatzweiler in die Abstimmung über den
geänderten Vorschlag ein:

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, die Verwaltung zu
ermächtigen, für energetische Maßnahmen an der GS Breinig in 2010 Aufträge
mit Kassenwirksamkeit in 2011 in Höhe von 156.800,00  zu erteilen.

17. 1. Änderung des Landesentwicklungsplanes NRW “Energieversorgung”

Bürgermeister Gatzweiler informiert den Hauptausschuss über die modifizierte
Beschlussfassung im ASVU. Alsdann stellt er diesen Beschluss zur Abstimmung.

Beschluss:
Auf einstimmige Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr
und Umwelt empfiehlt der Hauptausschuss dem Rat ebenfalls einstimmig zu
beschließen:
Die Stadt Stolberg nimmt den Entwurf der 1. Änderung des Landesent-
wicklungsplanes NRW „Energieversorgung“ zur Kenntnis.

18. Soziale Stadt Stolberg-Velau / Auf der Mühle;
hier: Mittelbereitstellung Kultur- und Generationenhaus (KUGEL)

RM Grüttemeier, CDU, bittet vor dem Hintergrund der rechtssicheren Bezuschussung
zur Niederschrift um Auskunft, ob das Projekt Kultur- und Generationenhaus in den
entsprechenden Arbeitsgruppen vorgestellt und dort Zustimmung erhalten habe.
Darüber hinaus bittet RM Conrads, FDP, in der Niederschrift um Informationen zu den
Folgekosten.
BM Gatzweiler sichert die Beantwortung zu. Die Beantwortung ist der Niederschrift als
Anlage 4) beigefügt.

Beschluss:
Vorbehaltlich der Tatsache, dass das Projekt in den jeweiligen Arbeitsgruppen
zustimmend erörtert und hierdurch kein Landeszuschuss gefährdet wird und
darüber hinaus die Folgekosten von der Verwaltung aufgezeigt wurden, folgt der
Hauptausschuss der einstimmigen Empfehlung des Bau- und Vergabeaus-
schusses und empfiehlt dem Rat ebenfalls einstimmig, den vorgestellten
Vorentwurf für das Kultur- und Generationenhaus (KUGEL) zustimmend zur
Kenntnis zu nehmen und die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von
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345.000,00  zur Verfügung zu stellen. 

19. Reparatur von Frostschäden an Bordsteinen;
hier: Mittelfreigabe

Beschluss:
Der Hauptausschuss stimmt der Mittelfreigabe von 30.000,–  zur Sanierung von
frostgeschädigten Bordsteinen einstimmig zu.

20. Fremdwasserkonzept;
hier: Bereitstellung von HH-Mitteln

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Grüttemeier bittet den Kämmerer um Auskunft, ob die
Mittel im Doppelhaushalt 2010/2011 veranschlagt seien. Hierzu teilt der Leiter
Fachbereich 2, Herr Braun, mit, dass die Mittel nicht veranschlagt seien, da zunächst
die Bewilligung des Förderantrages abgewartet werden sollte.
Hierauf erklärt RM Grüttemeier zu Protokoll, dass die Etatisierung des
Haushaltsansatzes für die Etatberatungen im Mai 2010 von der Verwaltung bewusst
oder unbewusst vergessen wurde. Dies erstaune ihn um so mehr, da der
Zuwendungsbescheid über die 50%ige Anteilsfinanzierung nachweislich bereits am
12.04.2010 vorgelegen und die Etatberatungen erst am 17.05.2010 stattgefunden
hätten.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt einstimmig die Bereitstellung von
Haushaltsmitteln in Höhe von 230.000,00  für die Aufstellung eines
Fremdwasserkonzeptes Teil 2.

21. Drohende Überschuldung;
hier: Anwendung des § 82 GO NRW im Rahmen der lfd. Geschäftsprozesse der

Verwaltung 

Da sich aus der Nichtgewährung von Zuschüssen für verschiedene Träger
Konsequenzen ergeben könnten, die augenblicklich für HA / Rat nicht erkennbar seien,
möchte der SPD-Fraktionsvorsitzende Wolf die Verwaltungsvorlage heute keinesfalls
zur Kenntnis nehmen. Er beantrage vielmehr die Vertagung der Angelegenheit auf die
nächste Sitzung des Hauptausschusses und Rates. Die Verwaltung solle bis zu diesem
Zeitpunkt in einer neuen Vorlage die Auswirkungen aufzeigen, die sich durch
Nichtbereitstellung der Mittel für die Träger ergeben.

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig die Vertagung der weiteren
Beratung und Beschlussfassung zur “Drohenden Überschuldung” und die
Verwaltung zu beauftragen, bis zur nächsten Sitzung des HA / Rates am
31.08.2010 in einer neuen Verwaltungsvorlage die Konsequenzen aufzuzeigen,
die sich aus der Nichtbereitstellung von Haushaltsmitteln für die betroffenen
Träger / Verbände ergeben.
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22. Durchführung teil- und unrentierlicher Investitionsmaßnahmen 2010

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat mit 10 Ja-Stimmen (BM, SPD, FDP,
B’90/Grüne, LINKE) und 6 Stimmenthaltungen (CDU) wie folgt zu beschließen:

1) Der von der Kommunalaufsicht bereits genehmigten Auszahlung bei Projekt
5.000002 -Personalcomputer für die Umstellung von PCs beim Bürgeramt (im
Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Personalausweises)
in Höhe von 21.500,00  wird nachträglich zugestimmt.

2) Die in dieser Vorlage unter b) aufgeführten neuen Investitionen werden
durchgeführt.

3) Im Rahmen des Restbetrages in Höhe von 62.360,16  kann die Verwaltung
neue Maßnahmen mit höchster Priorität durchführen.

23. Vorstellung der Konzepte für die externe Erstellung eines Schulent-
wicklungsplanes
hier: Mittelbereitstellung

Beschluss:
Auf einstimmige Empfehlung des Schulausschusses beschließt der
Hauptausschuss einstimmig, die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes
durch ein externes Institut vornehmen zu lassen und aufgrund der vorgestellten
Konzepte

b) die erforderlichen Ausgabemittel in Höhe von 15.000,–  bereitzustellen.

24. Beantwortung von Anfragen gem. § 17 der Geschäftsordnung des Rates;
Mitteilungen

24.1 Mitteilungen der Verwaltung lagen nicht vor.

24.2 Angesprochen auf die langen Bearbeitungszeiten bei Beihilfeanträgen teilt BM
Gatzweiler mit, dass hinsichtlich der Verkürzung an Lösungsmöglichkeiten
gearbeitet werde. Er sei diesbezüglich zuversichtlich.

B)  Nichtöffentliche Sitzung

..........

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, schloss Herr Bürgermeister
Gatzweiler die Sitzung um 17.42 Uhr.
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Ferdi Gatzweiler Edith Janus-Braun
Bürgermeister Schriftführerin

Die Niederschrift sind folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1) Anwesenheitsliste
Anlage 2a) Satzung zu TOP A) 3.
Anlage 2b) Antrag von RM Emonds, UWG, zu TOP A) 3.
Anlage 3) Änderungssatzung zu TOP A) 5.
Anlage 4) Beantwortung Fragen zu TOP A) 18. “Soziale Stadt”


























































































